
V/0590/2015 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung: 
Durchführung eines VOF-Verfahrens mit integrierter Mehrfachbeauftragung zur Erweiterung des 
Schulgebäudes der Dreifaltigkeitsschule auf der Grundlage des am 25.03.2015 vom Rat zur 
Kenntnis genommenen Raumprogramms 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

25.08.2015 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Vorberatung 
25.08.2015 Bezirksvertretung Münster-Mitte Anhörung 
01.09.2015 Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung 
09.09.2015 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
16.09.2015 Rat Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung zur Durchführung eines VOF-Verfahrens mit integrierter Mehr-
fachbeauftragung zur Erweiterung des Schulgebäudes der Dreifaltigkeitsschule auf der Grundla-
ge des am 25.03.2015 vom Rat zur Kenntnis genommenen Raumprogramms wird gem. § 60 
Abs. 1 Satz 3 Gemeindeordnung NRW genehmigt. 
 
Begründung: 
 
Es wird auf die beigefügte Dringlichkeitsentscheidung Nr. D/0011/2015 verwiesen. 
 
I.V. 
 
 
 
Thomas Paal 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
 
Dringlichkeitsentscheidung D/0011/2015 „Durchführung eines VOF-Verfahrens mit integrierter 
Mehrfachbeauftragung zur Erweiterung des Schulgebäudes der Dreifaltigkeitsschule auf der 
Grundlage des am 25.03.2015 vom Rat zur Kenntnis genommenen Raumprogramms“  
 
  

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0590/2015 

Auskunft erteilt: 

Frau Haase 
Ruf: 

492 40 11 

E-Mail: 

Haase@stadt-muenster.de  
Datum: 

29.07.2015 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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